
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

15-00879
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Sanierungsmaßnahmen für Kindertagesstätten der freien Träger der 
Jugendhilfe 2015
Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig
Kindertagesstätte Timmerlah (AWO Bezirksverband Braunschweig)
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
22.10.2015

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Jugendhilfeausschuss (Entscheidung) 05.11.2015 Ö

Beschluss:
Unter dem Vorbehalt einer positiven baufachlichen Prüfung durch die zuständigen 
Fachbereiche gemäß der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen aus 
Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig wird dem AWO Bezirksverband Braunschweig e.V. 
gemäß der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der 
Stadt Braunschweig eine Zuwendung in Höhe von bis zu 6.461,19 € für die Sanierung seiner 
Kindertagesstätte gewährt.

Sachverhalt:
Im Haushaltsplan 2015 sind für die Sanierung der Kindertagesstätten der freien Träger  
200.000 € bereitgestellt.

Gem. § 5 der Satzung für das Jugendamt hat der Jugendhilfeausschuss bei der Verteilung 
der im Haushaltsplan zur Förderung von Einrichtungen, Organisationen und Maßnahmen der 
Jugendhilfe bereitgestellten Mittel Beschlussrecht.

Um zu einer wirksamen Verteilung der Mittel zu gelangen, wurde mit den freien Trägern über 
die Arbeitsgemeinschaft freier Träger Braunschweig (Kindertagesstätten) Verbindung 
aufgenommen. Die Arbeitsgemeinschaft hat nach internen Beratungen einen abgestimmten 
Vorschlag für die Verteilung der zur Verfügung stehenden Sanierungsmittel eingereicht. 
Dieser dient den freien Trägern der Jugendhilfe als Grundlage für die einzureichenden 
Anträge auf Zuwendungen für die Sanierungsmaßnahmen ihrer Kindertagesstätten.

Der AWO Bezirksverband Braunschweig e.V. beabsichtigt, in seiner Kindertagesstätte in 
Timmerlah ein altes Spielgerät im Außengelände auszutauschen. Die Gesamtkosten dieser 
Maßnahme belaufen sich auf geschätzte 9.691,78 €. Der AWO Bezirksverband Braunschweig 
e. V. beantragt einen Zuschuss in Höhe von 6.461,19 €.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen unter 4S.510019 zur Verfügung.

Dr. Hanke

Anlage/n:
keine
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1 von 6 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

15-00880
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Sanierungsmaßnahmen für Kindertagesstätten der freien Träger der 
Jugendhilfe 2015
Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig
Kindertagesstätte Waldorfkindergarten Rudolf-Steiner-Straße
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
22.10.2015

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Jugendhilfeausschuss (Entscheidung) 05.11.2015 Ö

Beschluss:
Unter dem Vorbehalt einer positiven baufachlichen Prüfung durch die zuständigen 
Fachbereiche gemäß der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen aus 
Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig wird dem Waldorfkindergarten Rudolf-Steiner-
Straße e. V. gemäß der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen aus 
Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig eine Zuwendung in Höhe von bis zu 6.896,56 € für 
die Sanierung seiner Kindertagesstätte gewährt.

Sachverhalt:
Im Haushaltsplan 2015 sind für die Sanierung der Kindertagesstätten der freien Träger  
200.000 € bereitgestellt.

Gem. § 5 der Satzung für das Jugendamt hat der Jugendhilfeausschuss bei der Verteilung 
der im Haushaltsplan zur Förderung von Einrichtungen, Organisationen und Maßnahmen der 
Jugendhilfe bereitgestellten Mittel Beschlussrecht.

Um zu einer wirksamen Verteilung der Mittel zu gelangen, wurde mit den freien Trägern über 
die Arbeitsgemeinschaft freier Träger Braunschweig (Kindertagesstätten) Verbindung 
aufgenommen. Die Arbeitsgemeinschaft hat nach internen Beratungen einen abgestimmten 
Vorschlag für die Verteilung der zur Verfügung stehenden Sanierungsmittel eingereicht. 
Dieser dient den freien Trägern der Jugendhilfe als Grundlage für die einzureichenden 
Anträge auf Zuwendungen für die Sanierungsmaßnahmen ihrer Kindertagesstätten.

Der Waldorfkindergarten Rudolf-Steiner-Straße e.V. beabsichtigt, in seiner Kindertagesstätte 
den 3. Bauabschnitt zur Erneuerung des Holzdaches durchzuführen. Die Gesamtkosten dieser 
Maßnahme belaufen sich auf geschätzte 53.026,63 €. Der Waldorfkindergarten Rudolf-
Steiner-Straße e. V. beantragt einen Zuschuss in Höhe von 6.896,56 €.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen unter 4S.510019 zur Verfügung.

Dr. Hanke

Anlage/n:
keine
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Absende r :

Fraktion Bündnis 90 - DIE GRÜNEN im 
Rat der Stadt
Flake, Elke

15-00962
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Einrichtung eines Tagesordnungspunktes 
"Kindertagesstätte Lammer Busch Ost II"
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
20.10.2015

Beratungsfolge: Status

Jugendhilfeausschuss (Entscheidung) 05.11.2015 Ö

Beschlussvorschlag:
Hiermit beantragen wie die Einrichtung eines Tagesordnungspunktes zum Neubau der 
Kindertagesstätte Lammer Busch Ost II zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 05. November 
2015.

Sachverhalt:
Die Vorlage "Neubau der Kindertagesstätte Lammer Busch Ost II - Beschluss des Raumprogramms" 
(DS 15-00499) wurde im Jugendhilfeausschuss am 24. September 2015 als Tischvorlage behandelt. 
Der Jugendhilfeausschuss hat daraufhin beschlossen, diese Vorlage passieren zu lassen und keine 
Beschlussempfehlung abzugeben.
Die Beratungsfolge zu dieser Vorlage sieht vor, dass der Verwaltungsausschuss eine abschließende 
Entscheidung in dieser Sache fällt. Da dies bislang noch nicht geschehen ist, sollte dem 
Jugendhilfeausschuss die Möglichkeit gegeben werden, eine Beschlussempfehlung abzugeben.
Wir behalten uns vor, zu diesem Tagesordnungpunkt Anträge einzubringen.

Anlagen:
keine

TOP 7.
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

15-00896
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Angebotsanpassungen im Kindertagesstättenbereich im 
Kindergartenjahr 2015/2016
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
26.10.2015

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Jugendhilfeausschuss (zur Kenntnis) 05.11.2015 Ö

Sachverhalt:
Gemäß Ratsbeschluss vom 5. Mai 2015 (Drucksache 17457/15) wird die Verwaltung 
ermächtigt, über die im Vorfeld zur Beschlussfassung vorgelegten Angebotsanpassungen 
hinaus, erforderliche Gruppenveränderungen kostenneutral umzusetzen. 

Das Erfordernis bzw. die Möglichkeit, die Angebotsstrukturen wie in der Anlage dargestellt zu 
verändern, hat sich erst nach der Beschlussfassung im Mai 2015 ergeben.

In den beigefügten Übersichten sind die Betreuungsangebote im Kindertagesstättenbereich  
aufgeführt, die nicht bzw. nicht im vollen Umfang zu Beginn des Kindergartenjahres 
2015/2016 realisiert wurden, als auch die Angebotsveränderungen, die nunmehr durch diese 
frei werdenden Mittel im laufenden Kindergartenjahr 2015/2016 umgesetzt werden können. 

Die dargestellten bedarfsgerechten Angebotsanpassungen können durch bisher nicht in 
Anspruch genommene bzw. freigewordene Mittel finanziert werden

Dr. Hanke

Anlage/n:
Betreuungsangebote im Kindertagesstättenbereich

TOP 8.1
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Anlage 1

Betreuungsangebote im Kindertagesstättenbereich

Nicht umgesetzte Angebotsveränderungen der Planungskonferenz in Kindertagesstätten zum Kiga-Jahr 2015/2016

Stadtbezirk Träger/Einrichtung Veränderung

331

Nordstadt

Ev.-luth. KV;

Kita St. Andreas

Die Umwandlung der M2 Gruppe (25) in eine 

Ganztagsgruppe (25) wird nicht umgesetzt. Es erfolgt eine 

Umwandlung in eine Mischgruppe M2/ganztags.

Angebotserweiterungen/Umsetzungen in Kindertagesstätten im lfd. Kiga-Jahr 2015/2016

Stadtbezirk Träger/Einrichtung Veränderung

112

Wabe-Schunter-Beberbach

Ev.-luth. KV;

Kita Waggum
Umwandlung einer Mischgruppe M1/M2 in eine M2-Gruppe

112

Wabe-Schunter-Beberbach

Ev.-luth. KV;

Kita Waggum

Umwandlung einer Mischgruppe M2/ganztags in 

eine Ganztagsgruppe

321

Lehndorf-Watenbüttel

Ev.-luth. KV;

Kita St. Marien Lamme
Umwandlung einer Mischgruppe vormittags/M2 in eine M2-Gruppe

Betreuungsangebote im Schulkindbetreuungsbereich

Stadtbezirk Träger/Einrichtung Veränderung

212

Heidberg-Melverode

Ev.-luth. KV;

GS Melverode

Umwandlung einer kleinen Gruppe (12) in 

eine Regelgruppe (20) ist nicht erfolgt

Stadtbezirk Träger/Einrichtung Veränderung

321

Lehndorf-Watenbüttel

Ev.-luth. KV;

GS Watenbüttel

Umwandlung der Hortgruppe in ein Angebot der Sonstigen 

Schulkindbetreuung ist erfolgt. Es bleibt jedoch bei einer kleinen 

Gruppe (12), die Umwandlung in eine Regelgruppe erfolgt nicht.

Zusätzliche Angebotsveränderungen in der Sonstigen Schulkindbetreuung zum Schuljahr 2015/2016 

Stadtbezirk Träger/Einrichung Veränderung

321

Lehndorf-Watenbüttel

GGfPS;

GS Lamme
Einrichtung einer kleinen Gruppe (12) bis 16 Uhr

321

Lehndorf-Watenbüttel

Ev.-luth. KV;

GS Völkenrode

Umwandlung einer kleinen Gruppe (12) bis 16 Uhr in 

eine Regelgruppe (20) bis 16 Uhr

Nicht umgesetzte Angebotsveränderungen der Planungskonferenz in der Sonstigen Schulkindbetreuung zum Schuljahr 

2015/2016

Modifizierte Angebotsveränderungen der Planungskonferenz in der Sonstigen Schulkindbetreuung zum Schuljahr 2015/2016

TOP 8.1
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Absende r :

Fraktion Bündnis 90 - DIE GRÜNEN im 
Rat der Stadt
Flake, Elke

15-00996
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Erarbeitung eines Raumkonzeptes für Kindertagesstätten
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
23.10.2015

Beratungsfolge: Status

Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 05.11.2015 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 10.11.2015 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 17.11.2015 Ö

Beschlussvorschlag:
1. Das Raumprogramm für den geplanten Neubau der Kindertagesstätte Lammer Busch Ost 
II wird so überarbeitet, dass es den gesellschaftlichen Erfordernissen einer zeitgemäßen 
Kindertagesstätte entspricht und auch noch den Anforderungen der nächsten Jahre 
Rechnung tragen kann.

2. Auf der Grundlage dieses aktualisierten Raumprogramms wird unter Beteiligung der AG78 
Kindertagesstätten ein allgemeines Raumkonzept für Kindertagesstätten erarbeitet, dass der 
Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung in Braunschweig zugrunde gelegt wird und als 
Vorlage für alle künftigen Neubauprojekte und Sanierungsmaßnahmen dient.

Sachverhalt:
Begründung erfolgt mündlich.

Anlagen:
keine

TOP 10.1
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